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Bekanntmachung

Vollzug  des  Baugesetzbuches  (BauGB)

Flächennutzungsplan  der  Gemeinde  Egenhofen

Bekanntmachung  der  Genehmigung  der

16.  FlächennutzungspLanänderung  gemäß  @ 6 Abs.  5 BauGB

Der  Gemeinderat  der  Gemeinde  Egenhofen  hat  in seiner  Sitzung  vom  15.12.2025  die

16.  FlächennutzungspLanänderungin  der  Fassung  vom  15.12.2025  festgesteLlt.

Der  räumLiche  Geltungsbereich  der  Flächennutzungsplanänderung  ergibt  sich  aus  dem

Lageplan,  der BestandteiL  dieser  Bekanntmachun@  ist.

Im VoLLzug  des  !g 6 Abs.  1 BauGB  wurde  die  FLächennutzungsplanänderung  dem  Landrat-

samt  Fürstenfeldbruck  zur  Genehmigung  vorgelegt.  Mit Bescheid  vom  30.03.2026,

AZ. 21-6100.0/0  - 16.  Änd.  Egenhofen,  hat  das  Landratsamt  die  Änderung  des  FLächen-

nutzungspLans  in der  Fassung  vom  15.12.2025  genehmigt.
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Die ErteiLung  der  Genehmigung  wird  hiermit  gemäß  ä 6 Abs.  5 BauGB  ortsüblich  bekannt-

gemacht.  Mit  dieser  Bekanntmachung  wird  die  FlächennutzungspLanänderung  wirksam.

Jede  Person  kann  den  FLächennutzungsplan  und  die Begründung  sowie  die  zusammen-

fassende  ErkLärung  über  die  Art  und  Weise,  wie  die UmweLtbelange  und  die  Ergebnisse

der  Öffentlichkeits-  und  BehördenbeteiLigung  in dem  FlächennutzungspLan  berücksich-

tigt  wurden,  und  aus  wetchen  Gründen  der  PLan nach  Abwägung  mit  den  geprüften,  in

Betracht  kommenden  anderweitigen  PLanungsmöglichkeiten  @ewähLt  wurde,  im Rathaus
der  Gemeinde  Egenhofen  (Hauptstraße  37,  82281  Egenhofen,  OT Unterschweinbach)  im

Bauamt, Zimmer  OG.01, einsehen und über deren Inhatt Auskunft  verLan@en.

ALLgemeine  Sprechzeiten  des  Rathauses:

Montag  bis  Freitag:  08:00  Uhr  bis  12:00  Uhr

Donnerstag  zusätzLich:  15:00  Uhr  bis  18:00  Uhr

Der geänderte  Flächennutzungsplan  mit der Begründun@ und der zusammenfassenden
Erklärung  kann  auch  im Internet  unter  www.egenhofen.de/startseite/bekanntmachun-

gen  eingesehen  und  heruntergeladen  werden.

Auf  die Voraussetzungen  für  die GeLtendmachung  der  VerLetzung  von  Verfahrens-  und

Formvorschriften  und  von  MängeLn  der  Abwägung  sowie  der  Rechtsfolgen  des  O 215  Abs.

1 BauGB  wird  hingewiesen.

Unbeachttich  werden  demnach

1. eine  nach  ä 214  Abs.  1 S. 1 Nr. 1 bis  3 BauGB  beachtLiche  VerLetzung  der  dort  be-

zeichneten  Verfahrens-  und  Formvorschriften  und

2. eine  unter  Berücksichtigung  des  O 214  Abs.  2 beachtLiche  Verletzung  der  Vorschrif-

ten  über  das  VerhäLtnis  des  Bebauungsptans  und  des  FLächennutzungspLans  und

3. nach  !g 214  Abs.  3 S. 2 BauGB  beachtLiche  MängeL  des  Abwägungsvorgangs,  wenn

sie nicht  innerhaLb  eines  Jahres  seit  Bekanntmachung  des FlächennutzungspLans

schriftLich  gegenüber  der  Gemeinde  geltend  gemacht  worden  sind;  der  SachverhaLt,

der  die  VerLetzung  oder  den  MangeL  begründen  soLL, ist  darzuLegen.

Egenhofen,  den  12.05.2026

Robert  KöLL
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Verteiler:

@ AmtstafeLRathaus(angeheftetam13.O5.2026undabzunehmenam24.O6.2026)

* AnschlagtafeLOrtsteiL(angeheftetam13.05.2026undabzunehmenam

24.06.2026)

*  Homepage(eingestelLtam13.O5.2026)
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